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setzung der Goldenen Bulle (cap. 17) ‘dem Landfrieden 
angereiht’. Kiel. P. Hasse.

In den Mitth. a. d. Germ. Nationalmuseum, S. 194—214, 
berichtet Theodor Lindner über ein mit dem Wolkenstein­
schen Archiv dorthin gekommenes Exemplar der ‘Fragen 
König Ruprechts über die Vemegerichte’, welches Oswald 
von Wolkenstein gehört hat, das älteste bekannte, gibt einen 
Abdruck und erörtert das Verhältnis zu anderen Handschriften 
und Drucken.

In der Ztschr. f. Gesch. d. Oberrheins, Neue Folge, 1. Heft, 
S. 97—111, hat Aloys Schulte das am 24. Dec. 1292 von 
K. Adolf der Stadt Neuenburg im Breisgau verliehene Stadt­
recht nach dem Original mitgetheilt, und dessen Verhältnis 
zum Freiburger u. a. Stadtrechten untersucht.

In den Mitth. d. Inst., Bd. VII, 1. Heft, S. 173—178, 
berichtet Franz Maresch über die Ausgabe der Privilegien 
der Prager Städte von Celakovsky, als erster Band eines 
Codex municipalis regni Bohemiae (Prag 1886), dessen Text 
(abgesehen von den Urkunden) in böhmischer Sprache ab­
gefasst ist.

In den Forsch, z. D. Gesch. XXVI, 1. Heft, S. 1—66, 
befindet sich eine sehr scharfsinnige und bemerkenswerthe Ab­
handlung von H. Bresslau: Urkundenbeweis und Urkunden­
schreiber im älteren deutschen Recht.

Jahrg. V, Heft 1, der Westdeutschen Ztschr., S. 20—65, 
enthält eine auf umfassenden Studien beruhende und mit grosser 
Sorgfalt geführte Untersuchung von H. Bresslau über die 
älteren Königs- und Papsturkunden für das Kloster St. Maxi­
min bei Trier. Es werden darin zwei Fälschungen, eine klei­
nere aus der Zeit von 953 bis 965, und eine sehr umfassende 
um das Jahr 1116 nachgewiesen, und zwar gehören gerade die 
wichtigsten, für die Verfassungsgeschichte vielgebrauchten Ur­
kunden zu diesen Fälschungen. Beigegeben ist ein Privileg 
Heinrichs III. vom 31. Mai 1056 über die Vogtei, welches 
aber ebenfalls nicht als echt anerkannt wird.

Im ersten Heft der Ztschr. f. Gesch, d. Oberrheins, Neue 
Folge, S. 61—96, hat Fr. von Weech Regesten der im 
Karlsruher Staatsarchiv befindlichen Kaiserurkunden 
von 1200—1378 mitgetheilt, unter welchen sich auch noch unge­
druckte befinden. Ueberall sind die nöthigsten Nachrichten 
über Abdrücke und event. Berichtigungen hinzugefügt.
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